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1. Instanz

Aktenzeichen S 13 RA 588/99
Datum 23.08.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 RA 155/00
Datum 06.03.2001

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 23.
August 2000 aufgehoben. Die Klage wird abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind fÃ¼r beide Instanzen nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob die KlÃ¤gerin der zusÃ¤tzlichen
Altersversorgung der technischen Intelligenz (ZAVO technInt) angehÃ¶rt.

Die am â�¦ geborene KlÃ¤gerin studierte an der Technischen Hochschule Dresden
Chemie und schloss das Studium im Jahre 1959 mit dem Diplom ab. Vom
01.06.1959 bis 31.01.1971 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin beim VEB
Konstruktions- und IngenieurbÃ¼ro Chemie in â�¦ ZunÃ¤chst hatte sie bis
30.09.1960 einen FÃ¶rderungsvertrag zur Ableistung der praktischen
Vorbereitungszeit. Sie erhielt eine VergÃ¼tung der Gruppe I II. Ab dem 01.10.1960
wurde ein Arbeitsvertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin geschlossen. Bei der
VergÃ¼tungsgruppe blieb es. Im Rahmen einer Aspirantur bis 30.09.1974
promovierte sie an der Karl-Marx UniversitÃ¤t in Leipzig zum Dr. rer. nat.
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AnschlieÃ�end war sie bis 30.06.1990 erneut im VEB Konstruktions- und
IngenieurbÃ¼ro Chemie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und
Verfahrensingenieurin beschÃ¤ftigt. Ab 01.10.1974 gehÃ¶rte sie der Gehaltsgruppe
J IV an. Ab dem 01.09.1979 wurde ihr die TÃ¤tigkeit einer Verfahrensingenieurin
Ã¼bertragen. Die Entlohnung erfolgte nach der Gruppe HF 4. Nach einer
schriftlichen Ã�uÃ�erung des Werkdirektors Naumann vom 02.03.01 wurden mit
TÃ¤tigkeiten als Verfahrensingenieur ausgebildete Ingenieure, Diplomchemiker,
Physiko-Chemiker und andere Wissenschaftler eingesetzt. Bezogen auf die
Entlohnung sei eine Gleichbehandlung fÃ¼r die gleiche TÃ¤tigkeit erfolgt. Aufgabe
der KlÃ¤gerin sei es gewesen, verfahrenstechnische Teile von Projektunterlagen
auszuarbeiten, die fÃ¼r die komplexe Anlagenprojektierung benÃ¶tigt wurden.

Am 07.02.1999 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die Feststellung, dass
sie der zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz seit dem
01.06.1959 zugehÃ¶rt habe. Ihre TÃ¤tigkeit als Diplomchemikerin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin sei nach der neuen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) entsprechend Â§ 8 des Anspruchs- und
AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetzes (AAÃ�G) als Zeit der ZugehÃ¶rigkeit zur
ZAVO technInt festzustellen und die entsprechende Mitteilung an den
RentenversicherungstrÃ¤ger zu fertigen. Nach einer zweijÃ¤hrigen Absolventenzeit
habe ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die zusÃ¤tzliche Alterversorgung der
technischen Intelligenz in den volkseigenen und in den gleichgestellten Betrieben
bestanden (Verordnung vom 17.08.1950, GBl. I S. 844).

Mit Bescheid vom 09.06.1999 lehnte die Beklagte die Anerkennung dieser Zeiten als
Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zu einem Zusatzversorgungssystem ab. Eine positive
Versorgungszusage habe zu Zeiten der DDR nicht bestanden. Ohne erteilte Zusage
lÃ¤gen ZugehÃ¶rigkeitszeiten nur vor, wenn konkret eine entgeltliche
BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt worden sei, die ihrer Art nach von einem
Versorgungssystem erfasst war. Die Qualifikation als Diplomchemiker entspreche
nach dem Wortlaut der Versorgungsordnung nicht dem Titel eines Ingenieurs oder
Technikers. Es gebe hier auch keine Regelungen, nach denen dieser Berufskreis
generell dem Ingenieur gleichgestellt worden sei. Ein Diplomchemiker gehÃ¶re zu
den so genannten ErmessensfÃ¤llen, die auf Antrag des Werkdirektors in die
AngehÃ¶rigen des Zusatzversorgungssystems eingereiht werden konnten. Eine bis
zur SchlieÃ�ung der Versorgungssysteme nicht getroffene Ermessensentscheidung
der damals dazu berufenen Stellen kÃ¶nne nicht durch eine
Ermessensentscheidung des bundesdeutschen VersorgungstrÃ¤gers nachgeholt
werden.

Gegen diese Entscheidung legte die KlÃ¤gerin fristgerecht Widerspruch ein. Nach Â§
1 der Versorgungsordnung hÃ¤tten auch Angestellte mit Ausbildungsberufen der
Chemie zum berechtigten Personenkreis gehÃ¶rt. Auch Chemiker seien nach der 3.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung vom 24.05.1951, GBl. I S. 488, einbezogen gewesen.
Hochschulabsolventen der Chemie mit dem Abschluss als Diplomingenieur habe es
in der ehemaligen DDR nur bis Mitte der 50er Jahre gegeben. Danach hÃ¤tten alle
den akademischen Grad eines Diplomchemikers bekommen. Der Studiengang sei
aber unverÃ¤ndert geblieben. Ihre Entlohnung im Betrieb sei nach dem
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Ingenieurtarif erfolgt. Sie sei in der Abteilung Verfahrenstechnik tÃ¤tig gewesen.
Diese habe mehrheitlich aus Mitarbeitern mit naturwissenschaftlichem
Hochschulabschluss bestanden. Es seien Diplommathematiker, Diplomphysiker und
Diplomchemiker gewesen, die entsprechend ihrem Eintritt in den Betrieb die
Urkunde erhalten hÃ¤tten, auch ohne Ã¼ber Leitungsfunktionen zu verfÃ¼gen.
Wegen der Abschottung der DDR ab August 1961 habe es keine Veranlassung mehr
gegeben, AngehÃ¶rige der technischen Intelligenz besonders zu fÃ¶rdern.
Deswegen seien Urkunden fast nicht mehr erteilt worden. Sie sei aber auch ohne
Urkunde dem Personenkreis zuzurechnen, der in die Altersversorgung der
technischen Intelligenz einzubeziehen gewesen sei.

Den Widerspruch wies die Beklagte mit Bescheid vom 06.09.1999 zurÃ¼ck. Das
Bundessozialgericht habe in einer Reihe von Entscheidungen festgelegt, dass die
ZugehÃ¶rigkeit zu einem Zusatzversorgungssystem nicht von einer erteilten
Versorgungszusage abhÃ¤nge. Es genÃ¼ge, wenn konkret eine entgeltliche
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt worden ist, derentwegen ihrer Art nach
eine zusÃ¤tzliche Altersversorgung vorgesehen war. Es komme damit auf die Art
der ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit, die erforderliche Qualifikation und den zutreffenden
BeschÃ¤ftigungsbereich an. Die Qualifikation eines Diplomchemikers entspreche
nicht dem Titel eines Ingenieurs oder Technikers im Sinne der Versorgungsordnung.
Die tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung einer ingenieurtechnischen TÃ¤tigkeit sei
unbeachtlich. Die BfA als VersorgungstrÃ¤ger fÃ¼r die Zusatzversorgungssysteme
sei an Recht und Gesetz gebunden. Es mÃ¼sse daher bei der getroffenen
Entscheidung verbleiben.

Hiergegen richtet sich die am 20.09.1999 beim Sozialgericht (SG) Leipzig erhobene
Klage, mit der die KlÃ¤gerin ihr Ziel weiter verfolgt. Zur BegrÃ¼ndung nahm die
KlÃ¤gerin Bezug auf ihren Widerspruch.

Auf Anfrage des SG teilte die Technische UniversitÃ¤t Dresden mit, dass in den
Jahren 1950 bis 1968 das Studium der Chemie generell mit dem akademischen
Grad Diplomchemiker beendet wurde. Gleichzeitig wurde auf die Mitteilungen des
Staatssekretariats fÃ¼r das Hoch- und Fachschulwesen, insbesondere die Mitteilung
Nr. 20/1963 Ã¼ber die FÃ¼hrung der Berufsbezeichnung Ingenieur, verwiesen.

Mit Urteil vom 23.08.2000 gab das SG Leipzig dem Begehren statt und verurteilte
die Beklagte, die ZeitrÃ¤ume vom 01.06.1959 bis 31.01.1971 sowie 14.10.1974 bis
30.06.1990 als Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zur zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der
technischen Intelligenz sowie die in diesem Zeitraum tatsÃ¤chlich bezogenen
Arbeitsentgelte festzustellen. Die KlÃ¤gerin habe nach Â§ 8 Abs. 1 bis 3 i. V. m. Â§ 5
Abs. 1 AAÃ�G einen Anspruch auf Feststellung dieser Zeiten. Nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung des BSG hÃ¤nge die ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Zusatzversorgungssystem nicht notwendig davon ab, ob und wann in der DDR die
Versorgungszusage erteilt worden sei. ZugehÃ¶rigkeitszeiten lÃ¤gen vor, wenn eine
entgeltliche BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt worden ist, derentwegen ihrer Art nach
eine zusÃ¤tzliche Alterversorgung vorgesehen war. Auf die praktische
DurchfÃ¼hrung der Versorgungsordnung seitens der DDR-Organe komme es nicht
an. Verwiesen ist auf die Urteile des BSG vom 24.03.1998, 4 RA 27/97, vom
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23.06.1998, 4 RA 5/97 und 4 RA 61/97, vom 30.06.1998, 4 RA 11/98 und 4 RA 94/97
, vom 04.08.1998, 4 RA 63/97, und vom 04.08.1999, 4 RA 1/99.

Die KlÃ¤gerin habe in den streitigen ZeitrÃ¤umen eine entgeltliche BeschÃ¤ftigung
ausgeÃ¼bt, die in der Versorgungsordnung der technischen Intelligenz als
versorgungsberechtigt aufgelistet sei. Nach Â§ 1 der 1.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung vom 26.09.1950 (GBl. I S. 1043) wÃ¼rden als
AngehÃ¶rige der technischen Intelligenz unter anderem gelten Ingenieure,
Chemiker â�¦, die konstruktiv und schÃ¶pferisch in einem Produktionsbetrieb
verantwortlich tÃ¤tig sind und hervorragenden Einfluss auf die
HerstellungsvorgÃ¤nge nehmen. Damit sei die TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin als
versorgungsberechtigend konkret aufgelistet. Dieser Regelung sei nicht zu
entnehmen, dass Chemiker nur bei zusÃ¤tzlicher Berechtigung zur FÃ¼hrung der
Berufsbezeichnung Ingenieur versorgungsberechtigt gewesen sein sollten. Auch die
Formulierung "konstruktiv und schÃ¶pferisch in einem Produktionsbetrieb
verantwortlich tÃ¤tig sind und hervorragenden Einfluss auf die
HerstellungsvorgÃ¤nge nehmen" sei nicht als zusÃ¤tzliches, Ã¼ber den
erfolgreichen Abschluss eines Studiums der Chemie hinausgehendes Erfordernis
anzusehen. Dies ergebe sich nicht zuletzt aus der 3. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
zur Verordnung Ã¼ber die Verbesserung der Entlohnung der Arbeiter und
Angestellten in den volkseigenen und in den gleichgestellten Betrieben vom
24.05.1951 (GBl. I S. 488). Nach Â§ 1 Abs. 1 dieser Vorschrift gehÃ¶rten Chemiker
mit Hochschulabschluss, die in volkseigenen Betrieben tÃ¤tig seien, allein auf
Grund ihrer Qualifikation zu den AngehÃ¶rigen der technischen Intelligenz.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den Regelungen in Â§ 1 Satz 1 der 2.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung. Danach gehÃ¶rten zum Kreis der
Versorgungsberechtigten unter anderem Ingenieure und Techniker der Chemie.
Dadurch sei die 1. DurchfÃ¼hrungsbestimmung nicht dahingehend eingeschrÃ¤nkt,
dass nunmehr der Titel eines Ingenieurs erforderlich sei. Diese 2.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung sei in Zusammenhang mit der am gleichen Tage
verÃ¶ffentlichten DurchfÃ¼hrungsbestimmung zu der Verordnung zur Entwicklung
einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des deutschen Volkes und zur
weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Intelligenz (GBl. I
S. 485) zu sehen. Danach sollten unter anderem die bisher nur teilweise
verwirklichten BeschlÃ¼sse zur Verbesserung der materiellen Lage der technischen
Intelligenz verwirklicht werden. Vor diesem Hintergrund sei eine weitergehende
Eingrenzung und Reduzierung des Kreises der Versorgungsberechtigten und eine
nunmehr erstmals vorgenommene Ausgrenzung der Chemiker ohne Ingenieurtitel
nicht anzunehmen. Auch das BSG gehe in seiner Entscheidung vom 23.06.1998 (4
RA 11/98), in der ebenfalls ein Diplomchemiker die Feststellung weiterer
Zusatzversorgungszeiten geltend gemacht habe, davon aus, dass diese Gruppe zu
den in Â§ 1 Abs. 1 der 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung aufgefÃ¼hrten
Berufsgruppen gehÃ¶rt.

Gegen die Eingrenzung des Kreises der Versorgungsberechtigten auf Ingenieure der
Chemie stehe auch, dass mit der am gleichen Tage verÃ¶ffentlichten 3.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung/Entlohnung mit Chemikern obligatorisch
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EinzelvertrÃ¤ge abzuschlieÃ�en waren. In diese VertrÃ¤ge hÃ¤tte obligatorisch die
zusÃ¤tzliche Altersversorgung aufgenommen werden mÃ¼ssen.

Einer Eingrenzung des Kreises der Versorgungsberechtigen auf Ingenieure der
Chemie stehe auÃ�erdem entgegen, dass das Studium der Chemie auf
Hochschulebene in der DDR in den 40er, 50er und 60er Jahren stets als
Diplomchemiker abgeschlossen wurde. Das wÃ¼rde zu dem widersinnigen Ergebnis
fÃ¼hren, dass hoch- qualifizierte Chemiker von der Zusatzversorgung
ausgenommen wÃ¤ren. Chemieingenieure mit Fachschulabschluss wÃ¤ren
einbezogen. AuÃ�erdem sei zu berÃ¼cksichtigen, dass die KlÃ¤gerin nach der
Gehaltsgruppe fÃ¼r ingenieurtechnisches Personal entlohnt wurde.

WÃ¼rde man der Auffassung folgen, dass mit der 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
der Kreis der Versorgungsberechtigten im Vergleich zur Verordnung Ã¼ber die
ZAVO technInt eingeschrÃ¤nkt wurde, hÃ¤tte dies nach der Rechtsprechung des
BSG keine Bedeutung. Eine der Verordnung widersprechende oder diese
relativierende Beschlusslage seitens der DDR sei unerheblich. Der zu einem
bestimmten Zeitpunkt erÃ¶ffnete Kreis der Versorgungsberechtigten kÃ¶nne nicht
mehr durch spÃ¤tere Arbeitsrichtlinien oder DurchfÃ¼hrungsbestimmungen
verkleinert werden. Eine spÃ¤tere Reduzierung des versorgungsberechtigten
Personenkreises aus politischen, finanziellen oder anderen Motiven kÃ¶nne fÃ¼r die
Anwendbarkeit des AAÃ�G nicht von Bedeutung sein.

Weiterhin ergebe sich die Versorgungsberechtigung der KlÃ¤gerin aus Â§ 1 Abs. 3
der 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung. Danach gehÃ¶re zum Kreis der
Versorgungsberechtigten, wer auf Grund eines Einzelvertrages Anspruch auf eine
Altersversorgung hat. Zwar sei mit der KlÃ¤gerin ein entsprechender Einzelvertrag
nicht geschlossen worden. Jedoch hÃ¤tte sie nach Â§Â§ 1 und 5 der 3.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung/Entlohnung einen uneingeschrÃ¤nkten Anspruch auf
Abschluss eines solchen Einzelvertrages mit obligatorischer Einbeziehung der
zusÃ¤tzlichen Altersversorgung. Komme es nach der Rechtsprechung des BSG fÃ¼r
die Frage der AusÃ¼bung einer versorgungsberechtigten TÃ¤tigkeit nicht auf die
formale Erteilung einer Versorgungszusage an, kÃ¶nne es fÃ¼r die Frage der
AusÃ¼bung einer einzelvertragsberechtigenden und damit zugleich
versorgungsberechtigenden TÃ¤tigkeit nicht auf den formalen Abschluss eines
Einzelvertrages ankommen. Dass die spÃ¤ter erlassene Verordnung Ã¼ber die
Neuregelung des Abschlusses von EinzelvertrÃ¤gen mit AngehÃ¶rigen der
Intelligenz vom 23.07.1954 (GBl. I S. 897) lediglich eine fakultative Aufnahme der
zusÃ¤tzlichen Altersversorgung in EinzelvertrÃ¤gen vorgesehen habe, sei aus den
dargelegten GrÃ¼nden nicht relevant.

Gegen das am 31.08.2000 zugestellte Urteil legte die Beklagte am 15.09.2000
Berufung ein. Nach dem Text der Versorgungsordnung und ihrer 2.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung sei eine Qualifikation als Diplomchemiker faktisch
nicht genannt. Die Zusatzversorgung habe konkret nur eine Einbeziehung der
Ingenieure, Konstrukteure, Architekten und Techniker aller Spezialgebiete
vorgesehen. Alle weiteren Personenkreise, die die Vorschrift umfasse, kÃ¶nnten auf
Antrag des Werkdirektors eingereiht werden. Diese Kann-Bestimmung erlaube aus
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bundesrechtlicher Sicht nicht, bei fehlender Versorgungszusage von erworbenen
Versorgungsanwartschaften auszugehen. Die fehlende Ermessungsentscheidung zu
Zeiten der DDR kÃ¶nne nicht rÃ¼ckwirkend aus bundesrechtlicher Sicht ersetzt
werden.

Die Zusatzversorgung der technischen Intelligenz sei als erste Zusatzversorgung
nach ihrem Gesamtbild nicht fÃ¼r alle Bereiche der technischen Intelligenz
ausgelegt gewesen. Sie sollte wegen des forcierten Aufbaus der Industrieproduktion
die Kader in der unmittelbaren Produktion begÃ¼nstigen. Die AufzÃ¤hlung auch
von Technikern, Meistern, Polieren usw. zeige, dass nicht die FÃ¼hrungskader in
breiter Ebene, sondern mehr ein vertikaler Schnitt durch alle Ebenen der
Produktionsbereiche eines VEB angedacht war.

Soweit die KlÃ¤gerin vortrage, die TÃ¤tigkeit als Diplomchemikerin sei unter dem
Begriff Ingenieur zu subsummieren, kÃ¶nne nicht gefolgt werden. Auch die DDR
habe einen Unterschied zwischen einem Chemiker und dem technischen Beruf eines
Ingenieurs gemacht.

Die Beklagte beantragt daher,

das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 23.08.2000 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Meinung, dass sie nach der 1. DurchfÃ¼hrungsbestimmung zum Kreis
der Versorgungsberechtigten gehÃ¶re. Als AngehÃ¶rige der technischen Intelligenz
hÃ¤tten danach Ingenieure, Chemiker und Techniker gegolten. Mit der 2.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung sei keine EinschrÃ¤nkung des betroffen
Personenkreises beabsichtigt gewesen. Die 3. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
beweise dies, da in deren Â§ 1 auch die Chemiker ausdrÃ¼cklich zu den
AngehÃ¶rigen der technischen Intelligenz gezÃ¤hlt werden. Sie verweist
auÃ�erdem darauf, dass Urkunden Ã¼ber die ZugehÃ¶rigkeit zur ZAVO technInt
nach dem 13.08.1961 nicht mehr genehmigt worden seien. Dies sei politischen
GrÃ¼nden zuzuschreiben. In der letzten Zeit habe die BfA auf Antrag ehemaliger
AngehÃ¶riger ihres Betriebes aus dem technischen Bereich die ZugehÃ¶rigkeit zur
Altersversorgung der technischen Intelligenz nachtrÃ¤glich zuerkannt. Es kÃ¶nne
nicht sein, dass die in der ehemaligen DDR praktizierte Diskriminierung
akademischer Berufe nach der Vereinigung fortgesetzt werde.

Wegen des Ã¼brigen Vorbringens wird auf die Gerichtsakten aus beiden Instanzen
und die beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen, die Gegenstand
der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die fristgerechte und statthafte Berufung der Beklagten, Â§ 143
Sozialgerichtsgesetz (SGG), erweist sich als begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen
Anspruch darauf, dass ihre BeschÃ¤ftigungszeit beim VEB Konstruktions- und
IngenieurbÃ¼ro Chemie als Zeit der ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Zusatzversorgungssystem festgestellt wird.

FÃ¼r die begehrte Feststellung ist das AAÃ�G anzuwenden. Nach Â§ 1 AAÃ�G gilt
das Gesetz fÃ¼r AnsprÃ¼che und Anwartschaften, die auf Grund der
ZugehÃ¶rigkeit zu Zusatz- und Sonderversorgungssystemen im Beitrittsgebiet
erworben worden sind. Die Zusatzversorgungssysteme sind in Anlage I zum AAÃ�G
genannt, das unter Nr. 1 die zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen
Intelligenz nennt. Aufgabe des TrÃ¤gers der Zusatzversorgung ist es nach Â§ 8
AAÃ�G, dem TrÃ¤ger der fÃ¼r die Leistung zustÃ¤ndigen Rentenversicherung die
Daten mitzuteilen, die zur Feststellung der Leistungen aus der Rentenversicherung
erforderlich sind. Dabei gelten Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Versorgungssystem, in denen eine entsprechende BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
ausgeÃ¼bt wurde, als Pflichtbeitragszeiten der Rentenversicherung, Â§ 5 AAÃ�G.

Nach Â§ 8 Abs. 2 AAÃ�G hat der VersorgungstrÃ¤ger der Rentenversicherung die
versorgungsspezifischen Tatsachen (Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit, Arbeitsentgelte,
Arbeitseinkommen, TÃ¤tigkeiten in der DDR) mitzuteilen, die nach den Â§Â§ 5 bis 8
AAÃ�G fÃ¼r die spÃ¤tere Entscheidung des RentenversicherungstrÃ¤gers Ã¼ber
die HÃ¶he der SGB VI-Rente rechtserheblich sein kÃ¶nnen (BSG, Urteil vom
05.12.1996, 4 RA 94/95). Dies bedeutet, dass der VersorgungstrÃ¤ger zunÃ¤chst
festzustellen hat, fÃ¼r welche Zeiten die ZugehÃ¶rigkeit besteht. Das BSG hat dazu
entschieden (Urteil vom 04.08.1998, 4 RA 93/97 R): "Der Rechtsgehalt des Â§ 5
AAÃ�G ist ausschlieÃ�lich nach objektiven Auslegungskriterien des Bundesrechts zu
ermitteln; es kommt weder auf die frÃ¼here Auslegung der Versorgungsordnungen
durch die Staatsorgane der DDR oder auf deren Verwaltungspraxis an, noch haben
der RentenversicherungstrÃ¤ger und die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit die
frÃ¼heren "AnsprÃ¼che" unter Anwendung des frÃ¼heren DDR-Rechts (hier
Versorgungsrechts) zu prÃ¼fen. ZugehÃ¶rigkeitszeiten des Â§ 5 AAÃ�G liegen
immer dann vor, wenn konkret eine entgeltliche BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt worden
ist, derentwegen ihrer Art nach eine zusÃ¤tzliche Altersversorgung vorgesehen war,
die in den Anlagen I und II des AAÃ�G aufgelistet worden ist. Nur insoweit ist â�� in
faktischer AnknÃ¼pfung an von der DDR erlassene Bestimmungen â�� zu klÃ¤ren,
ob die ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit in einer Versorgungsordnung
genannt ist."

Nach den anzuwendenden Kriterien war die KlÃ¤gerin nicht einer Gruppe oder
einem Berufsbild zuzuordnen, die in der Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche
Altersversorgung der technischen Intelligenz oder einer
DurchfÃ¼hrungsbestimmung hierzu genannt ist. Nach der Entscheidung des BSG
kommt es dabei nicht auf die Verwaltungspraxis in der DDR an. Dies kÃ¶nnte gegen
die Anwendung der DurchfÃ¼hrungsbestimmungen sprechen. Dies kann aber nur
gelten, wenn es um Bestimmungen geht, die ihrer Art nach von der Verwaltung
Belohnungen fÃ¼r Wohlverhalten zulieÃ�en, die zu bestimmten Gelegenheiten
erlassen wurden und den Betroffenen nicht bekannt waren. Bei den von der
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KlÃ¤gerin und der Beklagten angefÃ¼hrten DurchfÃ¼hrungsbestimmungen handelt
es sich um Vorschriften, die im Gesetzblatt verÃ¶ffentlicht wurden und bis zur
SchlieÃ�ung der Versorgungssysteme galten, bzw. durch verÃ¶ffentlichte
Vorschriften ersetzt oder ergÃ¤nzt wurden (s.a. Urteil des BSG vom 30.06.1998, Az.:
B 4 RA 11/98 R).

Die Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche Altersversorgung selbst fÃ¼hrt nicht aus,
welcher Personenkreis zur technischen Intelligenz gehÃ¶rt. Der Kreis wird vielmehr
durch die 1. DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche
Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und in den
gleichgestellten Betrieben vom 26.09.1950 und in der 2.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche
Altersvorsorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und in den
gleichgestellten Betrieben vom 24.05.1951 festgelegt. So bestimmt die 1.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung in Â§ 1, dass als AngehÃ¶rige der technischen
Intelligenz gelten Ingenieure, Chemiker und Techniker, die konstruktiv und
schÃ¶pferisch in einem Produktionsbetrieb verantwortlich tÃ¤tig sind und
hervorragenden Einfluss auf die HerstellungsvorgÃ¤nge nehmen. Â§ 3 bestimmt
hierzu, dass die volkseigenen Betriebe ihre VorschlÃ¤ge an das fÃ¼r sie
zustÃ¤ndige Ministerium einreichen. Die BestÃ¤tigungen (Ã¼ber die ZugehÃ¶rigkeit
zur zusÃ¤tzlichen Altersversorgung) sind von dem zustÃ¤ndigen Ministerium und
dem Ministerium der Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik
vorzunehmen. Auf Grund der BestÃ¤tigung hatten die Vereinigungen der
volkseigenen Betriebe die zusÃ¤tzlich zu versorgenden Mitarbeiter der technischen
Intelligenz bei der Versicherungsanstalt des Landes Brandenburg in Potsdam
anzumelden. Diese hatte den Versicherungsschein zuzustellen. Dieses Verfahren
zeigt, dass die Formulierung "konstruktiv und schÃ¶pferisch â�¦" ein gesondertes
Kriterium fÃ¼r die Einbeziehung ist.

Die Regelungen der 1. DurchfÃ¼hrungsbestimmung zeigen, dass der Kreis der
Versorgungsberechtigten durch diese verÃ¶ffentlichte Vorschrift nicht endgÃ¼ltig
bestimmt wurde. Es war vielmehr noch ein Auswahlakt vorzunehmen. Soweit das
Bundessozialgericht entschieden hat, dass es auf die praktische DurchfÃ¼hrung,
die Auslegung der Versorgungsordnung seitens der DDR-Organe oder eine der
Versorgungsordnung widersprechende oder diese relativierende Beschlusslage
seitens der ehemaligen DDR nicht ankomme (Urteil des BSG vom 30.06.1998, 4 RA
11/98) kann dies fÃ¼r die 1. DurchfÃ¼hrungsbestimmung nur bedeuten, dass eine
objektive Bestimmung des Kreises der Versorgungsberechtigten nicht mÃ¶glich ist.
Eine Einbeziehung der KlÃ¤gerin in den Kreis der technischen Intelligenz ist durch
diese Vorschrift nicht erfolgt. Eine objektive Bestimmung des Kreises ist nicht
mÃ¶glich. Vielmehr konnten aus dem Kreis der Mitarbeiter mit technischen Berufen
besonders wichtige Personen in die zusÃ¤tzliche Altersversorgung einbezogen
werden.

Die nach Â§ 5 der Versorgungsordnung erlassene 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
zur Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen
Intelligenz umschreibt den Kreis der Versorgungsberechtigten:
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"Als AngehÃ¶rige der technischen Intelligenz im Sinne des Â§ 1 der Verordnung vom
17. August 1950 Ã¼ber die zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen
Intelligenz in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben gelten:
Ingenieure, Konstrukteure, Architekten und Techniker aller Spezialgebiete, wie
Ingenieure und Techniker des Bergbaus, der Metallurgie, das Maschinenbaues, der
Elektrotechnik, der Feinmechanik und Optik, der Chemie, des Bauwesens und
Statiker. Zu diesem Kreis gehÃ¶ren ferner Werkdirektoren und Lehrer technischer
FÃ¤cher an den Fach- und Hochschulen. AuÃ�erdem kÃ¶nnen auf Antrag des
Werkdirektors durch das zustÃ¤ndige Fachministerium bzw. die zustÃ¤ndige
Hauptverwaltung auch andere Personen, die verwaltungstechnische Funktionen
bekleiden, wie Stellvertretende Direktoren, Produktionsleiter, Abteilungsleiter,
Meister, Steiger, Poliere im Bauwesen, Laboratoriumsleiter, Bauleiter, Leiter von
produktionstechnischen Abteilungen und andere Spezialisten, die nicht den Titel
eines Ingenieurs oder Techikers haben, aber durch ihre Arbeit bedeutenden Einfluss
auf den Produktionsprozess ausÃ¼ben, eingereiht werden."

Diese Formulierung zeigt, dass AngehÃ¶rige bestimmter Berufe unabhÃ¤ngig von
irgendwelchen staatlichen Akten in den Kreis der Versorgungsberechtigten
einbezogen sind. Die Inhaber bestimmter Funktionen konnten durch einen
zusÃ¤tzlichen Akt in den Kreis der Versorgungsberechtigten einbezogen werden. Zu
diesem Personenkreis gehÃ¶rt die KlÃ¤gerin, nicht zu den Personen, die kraft ihrer
Ausbildung der zusÃ¤tzlichen Altersversorgung angehÃ¶ren. Die Vorschrift engte
auch entgegen der Ansicht des SG nicht den Kreis der ZugehÃ¶rigen ein. Die 1.
DurchfÃ¼hrungsbestimmung lieÃ� eine Versorgungszusage an die Personen zu, die
verantwortlich tÃ¤tig waren und und hervorragenden Einfluss auf die
HerstellungsvorgÃ¤nge nahmen. Dies ist nach der 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
weiter ein Teil der Personen, die auf Antrag des Werkdirektors in den Kreis der
Versorgungsberechtigten aufzunehmen war. Dieser Kreis wurde aber um weitere
Berufe und Funktionen erweitert. AuÃ�erdem wurde zusÃ¤tzlich ein Kreis von
Personen mit bestimmten BerufsabschlÃ¼ssen bestimmt, der ohne verantwortliche
TÃ¤tigkeit und hervorragenden Einfluss auf die Produktion der technischen
Intelligenz zugerechnet wurde.

Dem Argument, dass die Bezeichnung Ingenieur in der
DurchfÃ¼hrungsbestimmung "umgangssprachlich" verwendet sei, damit alle
gemeint seien, die eine IngenieurtÃ¤tigkeit ausÃ¼ben, kann nicht gefolgt werden.
Dagegen spricht schon die Formulierung der Bestimmung, die von dem formellen
Begriff ausgeht. AusdrÃ¼cklich geregelt ist, dass "andere Spezialisten, die nicht den
Titel eines Ingenieurs oder Technikers haben," einbezogen werden kÃ¶nnen. Die
KlÃ¤gerin ist Diplomchemikerin, nicht Chemieingenieurin. Sie ist und war nicht
berechtigt, den Titel Ingenieur zu fÃ¼hren. Diese Berechtigung regelte die
Verordnung Ã¼ber die FÃ¼hrung der Berufsbezeichnung "Ingenieur" vom
12.04.1962, GBl. II S. 278. Nach Â§ 1 der Verordnung war die Berechtigung an den
Nachweis eines abgelegten technischen Examens an einer deutschen Hochschule
oder UniversitÃ¤t vor 1945 oder der DDR ab 1945 mit der Verleihung des
entsprechenden Diploms, oder durch Besitz eines Ingenieurzeugnisses einer
Fachschule oder an die Zuerkennung der Berufsbezeichnung durch andere
gesetzliche Vorschriften gebunden. Die KlÃ¤gerin gehÃ¶rt auch nicht zu dem
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Personenkreis, der nach Â§ 2 der Verordnung gleichgestellt ist. Hier geht um
Ausbildungen vor 1945 oder AbschlÃ¼sse anderer Staaten. Der KlÃ¤gerin wurde
der Titel auch nicht nach Â§ 3 der Verordnung zuerkannt.

Eine ZugehÃ¶rigkeit der KlÃ¤gerin zur ZAVO technInt ergibt sich auch nicht aus der
3. DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die Verbesserung der
Entlohnung. Diese Vorschrift beschreibt nicht den Kreis der ZugehÃ¶rigen zur
technischen Intelligenz sondern nimmt Bezug auf den nach anderen Vorschriften
feststehenden Begriff. Die Verordnung Ã¼ber die Verbesserung der Entlohnung der
Arbeiter und Angestellten in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben
vom 17.08.1950, GBl. S. 839, betrifft die LÃ¶hne aller Arbeiter und Angestellten.
Der Begriff technische Intelligenz kommt in der Verordnung nicht vor. Sie lÃ¤sst nur
in Â§ 4 den Abschluss von EinzelvertrÃ¤gen mit leitenden Angestellten und
FachkrÃ¤ften besonderer Qualifikation zu, also nicht beschrÃ¤nkt auf AngehÃ¶rige
der technischen Intelligenz. In Â§ 5 befindet sich eine ErmÃ¤chtigung zum Erlass
von DurchfÃ¼hrungsbestimmungen. Die 3. DurchfÃ¼hrungsbestimmung
beschÃ¤ftigt sich mit EinzelvertrÃ¤gen nach Â§ 4 der Verordnung. In Â§ 1 der
DurchfÃ¼hrungsbestimmung ist der Kreis genannt, mit dem EinzelvertrÃ¤ge
abzuschlieÃ�en sind. Hierbei ist nur auf einen Teil der Personen verwiesen, der in Â§
1 Abs. 1 der 2. DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die
zusÃ¤tzliche Altersversorgung genannt ist. Die AufzÃ¤hlung der einzelnen Berufe
steht unter der PrÃ¤misse, dass EinzelvertrÃ¤ge mit solchen AngehÃ¶rigen der
technischen Intelligenz abzuschlieÃ�en sind, "die verantwortlich tÃ¤tig sind und
hervorragenden Einfluss auf die Produktion nehmen." Damit ist der Kreis der
ZugehÃ¶rigen nicht objek- tiv durch die Beschreibung in der Vorschrift bestimmt. Es
ist wieder ein zusÃ¤tzlicher PrÃ¼fungsakt nÃ¶tig. Der Entscheidung, wer
hervorragenden Einfluss auf die (sozialistische) Produktion hatte, kann aus heutiger
Sicht nicht mehr getroffen werden. Aus diesem Grund kann auch nicht gesagt
werden, ob die KlÃ¤gerin einen Anspruch auf Abschluss eines Einzelvertrages hatte.
Die Ã�berprÃ¼fung zeigt auch, dass durch die Vorschrift kein anderer Kreis der
Versorgungsberechtigten bestimmt wurde. Vielmehr wur- de festgelegt, dass mit
bestimmten Mitarbeitern, die aus Sicht des Betriebes sehr wichtig waren,
EinzelvertrÃ¤ge zu schlieÃ�en waren, die dann zwingend die ZugehÃ¶rigkeit zur
zusÃ¤tzlichen Altersversorgung beinhalteten. Dieser genannte Kreis gehÃ¶rte zu
den Arbeitnehmern, der nach Â§ 1 Abs. 1 der 2. DurchfÃ¼hrungs- bestimmung nach
dem Beruf der Altersversorgung zuzuordnen war oder auf Antrag des Werkdirektors
in den Kreis einzureihen war. Die beiden Personenkreise stimmten aber nicht
Ã¼berein, denn z. B. Ingenieure oder Techniker, die keinen hervorragenden Ein-
fluss auf die Produktion hatten und auch nicht verantwortlich tÃ¤tig waren, hatten
keinen Anspruch auf einen Einzelvertrag.

Damit steht fest, dass die KlÃ¤gerin zu dem Kreis der techni- schen Intelligenz
gehÃ¶rt, der der zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz
angehÃ¶rte, wenn das zustÃ¤ndige Fachministerium auf Antrag des Werkdirektors
ihn in den Kreis eingereiht hatte, damit eine Versorgungszusage erteilt war. Nach
der Versorgungszusage ist dann aber die gesamte Zeit der TÃ¤tigkeit dem
Versorgungssystem zuzurechnen (so der dem Urteil des BSG vom 30.06.1998, Az.: 
B 4 RA 11/98 R, zugrunde liegende Fall). Die Ermessensentscheidung Ã¼ber die
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Aufnahme in die zusÃ¤tzliche Altersversorgung kann nicht mehr getroffen werden.
Die Zusatzversorgungssysteme wurden zum 30.06.1990 geschlossen. FÃ¼r die
Entscheidung waren Minister oder andere Gremien der DDR zustÃ¤ndig. Durch den
Beitritt der BundeslÃ¤nder der frÃ¼heren DDR zur Bundesrepublik ist die DDR samt
ihren Untergliederungen ohne Rechtsnachfolger untergegangen (Urteil des BSG v.
24.03.1998, Az.: B 4 RA 86/95 R = BSGE 82, 77).

Aus diesen GrÃ¼nden war das Urteil des SG Leipzig vom 23.08.2000 aufzuheben
und die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Sache zuzulassen, Â§ 160
Abs. 2 SGG.

Erstellt am: 11.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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